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■■■■■ Kontinuität wahren!

Interview mit Kulturstaatsminister Bernd Neumann, MdB

Am 22. November benannte die soeben vereidigte Bundeskanzlerin Angela Merkel den
Bundestagsabgeordneten Bernd Neumann zum neuen Beuftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien. Die späte Nominierung hatte in der Öffentlichkeit schon zu Ungeduld
und im Feuilleton vereinzelt zu der Frage geführt, ob denn dieses Amt überhaupt so wichtig
sei. Neumann tritt das Amt als »Politprofi« an, der sich vor allem als Medienpolitiker einen
Namen gemacht hat und die Bundes- und Landespolitik aus langjähriger Erfahrung kennt.
Die Kulturpolitischen Mitteilungen sprachen mit ihm über einige Fragen und Spekulationen,
die im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag und seiner kulturpolitischen Interpreta-
tion entstanden waren. Die Fragen stellte für die Redaktion Norbert Sievers. (Red.)

KuMi: Sehr geehrter Herr Neumann,
zunächst einmal: Herzlichen Glückwunsch
und alle guten Wünsche zu Ihrem neuen
Amt! Wie fühlt man sich als neuer Kultur-
staatsminister, auf dessen Name die kultu-
relle Öffentlichkeit so lange warten muss-
te?
Neumann: Danke, gut! Ich hoffe, dass die
Fachöffentlichkeit nicht vor allem auf den
Namen gewartet hat, sondern darauf, wel-
che Zielsetzungen die CDU mit dem für sie
neuen Amt in Regierungsverantwortung hat.
Bei diesem Amt geht es ja nicht in erster
Linie um die Person, sondern um die zu
bewältigenden Aufgaben. Unser Ziel muss
sein, günstige Rahmenbedingungen für
Kultur zu schaffen, die reiche Kulturland-
schaft zu bewahren und Innovation zu för-
dern. Darum geht es. Dafür werde ich mich
einsetzen – übrigens möglichst konsensual
mit den Ländern, und immer im Dialog mit

den in der Kultur Beschäftigten und daran
Interessierten.
Im Vorfeld Ihrer Nominierung gab es allerlei
(halb-)öffentliche Spekulationen, u.a. die,
Frau Merkel habe damit womöglich solange
gewartet, um die Kultur als Verhandlungs-
masse im Koalitionspoker nutzen zu können.
Der Deutsche Kulturrat sprach sogar von
einer Schwächung des Amtes. Was sagen Sie
dazu?
Nein, Verhandlungsmasse war das Amt nicht.
Man hatte sich darauf verständigt, die Nomi-
nierungen am Tag der Kanzlerinwahl be-
kannt zu geben. Das mag rückblickend nicht
glücklich gewesen sein, und natürlich gab es
auch schlicht mehr Zeit für Spekulationen.
Sie müssen das aber im Gesamtkontext der
Regierungsbildung unter äußerst schwieri-
gen Bedingungen sehen. Das ist nun vorbei.
Der angeblichen Schwächung des Amtes habe
ich nachdrücklich öffentlich widersprochen,

als ich das Amt noch nicht
innehatte. Denn es hat
mich als Kulturpolitiker
sehr verärgert, dass das
Amt grundlos beschädigt
wurde. Ich habe in der
Kultur- und Mediensze-
ne keine einzige Stimme
gehört, die Verständnis
dafür hatte. Die Motiva-
tion solcher Aussagen ist
vollkommen unverständ-
lich.
Sie wissen, was jetzt kom-
men muss: Artikel 23 (6):
Der Kulturrat respektive

sein Geschäftsführer Olaf Zimmermann ist
der Meinung, mit der beabsichtigten Verän-
derung dieses Artikels (s. Kasten, die Red.)
werde das Amt des Kulturstaatsministers um
seine Vertretungsbefugnisse im EU-Kultur-
ministerrat gebracht. Sie haben demgegen-
über öffentlich erklärt, das Gegenteil sei der
Fall. Was stimmt denn jetzt? Können Sie uns
aufklären?
Wie immer lohnt auch hier ein Blick auf den
Text. Die neue Präzisierung von Artikel 23
Absatz 6 regelt explizit, dass die Länder dort,
wo sie ausschließliche Gesetzgebungsbefug-
nisse besitzen, im Kulturministerrat wie
bisher vertreten sind. Die Klarstellung regelt
damit auch, dass dort, wo die Gesetzge-
bungsbefugnisse beim Bund liegen, der Be-
auftragte der Bundesregierung für Kultur
und Medien im EU-Kulturministerrat zu-
ständig ist. Letzteres ist der Fall bei fast allen
vom Kulturrat in seiner Verlautbarung ge-
nannten Punkten, wie etwa bei der Konven-
tion zur kulturellen Vielfalt, bei der europä-
ischen Zusammenarbeit im Kulturbereich und
bei der europäischen Filmförderung. Der
Status quo wird damit weitestgehend fortge-
führt. Im Übrigen bin ich etwas darüber ver-
wundert, dass die Länder nicht gegen die
falsche Auslegung des Deutschen Kulturra-
tes protestiert haben, denn die Argumentati-
on war, freundlich gesagt, unhöflich.
Im Bildungsbereich sind die Kompetenzen
wieder deutlicher zugunsten der Länder ver-
schoben worden. Das könnte auch – so wird
befürchtet – die Förderung von Modellpro-
jekten im Bereich der kulturellen Bildung
betreffen, die in den vergangenen Jahrzehn-
ten eine wichtige Impulsfunktion für neue
Entwicklungen in diesem Bereich hatten. Was
kann der Kulturstaatsminister tun, um die-
sen für die Kulturpolitik so wichtigen Be-
reich im Sinne der »Kulturverträglichkeit«
politischer Maßnahmen zu schützen?
Noch einmal: Ich teile ausdrücklich nicht die
Auffassung, dass die Zuständigkeit der Län-
der generell zu Befürchtungen Anlass geben
muss, und nicht jede Veränderung ist gleich-

Die geplante Neufassung (Änderungen kursiv, die frühere
Formulierung lautete: »soll übertragen werden«)

§ 23 (6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzge-

bungsbefugnisse der Länder auf den Gebieten der schuli-
schen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind,

wird die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik

Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union zuste-

hen, vom Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter

der Länder übertragen. Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt

unter Beteiligung und in Abstimmung mit der Bundesregie-

rung; dabei ist die gesamtstaatliche Verantwortung des Bun-

des zu wahren.
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zusetzen mit einer Verschlechterung. Ob die
Veränderungen zielführend sind, wird sich
erweisen. Ich teile aber Ihre Einschätzung
der Bedeutung der Modellprojekte. Wir wer-
den einen – vielleicht unscheinbaren, aber
wichtigen – Satz der Koalitionsvereinbarung
mit Leben füllen, den die Union eingebracht
hat: »Die Koalitionspartner berücksichtigen
bei der Wahrnehmung der Aufgaben des
Bundes den Aspekt der Teilhabe insbesondere
von Kindern und Jugendlichen an Kulturan-
geboten.« Hier wird der Bund seine Mög-
lichkeiten nutzen.
Der Abschnitt »Kultur« im Koalitionsvertrag
(s. hierzu »Im Wortlaut« in diesem Heft) ent-
hält gegenüber dem Text der Koalitionsar-
beitsgruppe zu diesem Thema vom 2. Novem-
ber nicht mehr die Aufnahme des »Staatsziels
Kultur« im Grundgesetz und die Wiederein-
setzung der Enquetekommission »Kultur in
Deutschland«. Wie ist das zu verstehen?
Bei der Schlussredaktion des Vertrages wur-
den diejenigen Aspekte, die ausschließlich in
die Zuständigkeit der Legislative fallen, nicht
aufgenommen. Das gilt ja auch für die Wieder-
einsetzung des Bundestagsausschusses für
Kultur und Medien, die selbstverständlich
war. Unser Papier, das diese Punkte enthielt
und das beide Koalitionspartner verabschie-
det haben, bleibt aber verbindlich. Ich gehe
deshalb davon aus, dass die Enquete-Kom-
mission »Kultur in Deutschland« ihre Arbeit
zu Ende führt und es auch einen Antrag zum
»Staatsziel Kultur“ geben wird.
Stimmt es, dass das sogenannte »Eckpunkte-
papier« zur Systematisierung der Kulturför-
derung von Bund und Ländern vom Juni
2003 jetzt die Grundlage der künftigen Kul-
turförderung des Bundes ist und das darin
festgelegt ist, dass neue Fördermaßnahmen
des Bundes nur nach Genehmigung durch
die Länder erlaubt sind? Würde das nicht
einen Rückschritt gegenüber der bisherigen
Position des Bundes bedeuten?
Das Eckpunktepapier von 2003 kann heute
dafür keine Grundlage mehr sein. Wenn der
Deutsche Kulturrat dies behauptet, ist das
einfach unzutreffend. Im Begleittext (zu Ar-
tikel 104b, Absatz 1, Satz 2) heißt es explizit,
die »gemeinsame Kulturförderung von Bund
und Ländern (...) bleibt unberührt«, und dann
wird in einer Klammer auf das Papier von
2003 verwiesen mit dem Zweck, die gemein-
ten Sachverhalte zu erinnern, um sie nicht
seitenlang erneut aufzulisten. Dort kann man
übrigens auch die unstreitigen Förderkom-
petenzen des Bundes nachlesen. Ich war
damals wie auch jetzt Mitglied der »Födera-
lismuskommission«, und ich verstehe den
Eifer nicht, mit dem versucht wird, Sachver-
halte zu Ungunsten des Bundes auszulegen.
Ich halte das nicht für hilfreich. Mein Ziel ist,
ein möglichst großes Einvernehmen mit den
Ländern zu erhalten.

Kommt jetzt die Fusion der
Kulturstiftung der Länder mit
der Kulturstiftung des Bundes
und gibt es dafür bereits kon-
krete Überlegungen?
Der Koalitionsvertrag sagt:
»Die Koalitionspartner wollen
die Fusion der Kulturstiftung
des Bundes und der Kultur-
stiftung der Länder«. Über ei-
nen Weg dahin werden wir
mit allen Beteiligten schon
sehr bald reden. Es wäre aber
unklug, wenn der Gesetzge-
ber als ersten Schritt die Fusi-
on beschlösse oder die Regie-
rung Vorgaben zur inhaltli-
chen Ausgestaltung machte.
Das Ziel ist ja nicht die Fusion
als Selbstzweck, sondern es
ist, die Aufgaben dieser bei-
den hervorragenden Instru-
mente der Kulturförderung
von Bund wie Ländern zu bün-
deln und dauerhaft zu sichern.
Es geht also mehr um Infusion
als um Kernfusion. Aber ich
teile Einsteins Ansicht, nach
der Politik schwieriger ist als Physik. Und
eine Kernspaltung wäre auch hier das größte
Unglück.
Nach den finanzpolitischen Hiobsbotschaften
im Zusammenhang mit den Koalitionsverein-
barungen ist die Sorge begründet, dass auch
der Kulturbereich auf Bundesebene nicht un-
geschoren bleiben wird. Obwohl dies ja kein
Automatismus sein muss. So hat der nor-
drhein-westfälische Ministerpräsident Rütt-
gers bekanntermaßen angekündigt, die Aus-
gaben für die Kultur mittelfristig verdoppeln
zu wollen, was angesichts ihrer bisherigen
»Geringfügigkeit« auch kein Problem sei.
Könnte diese Argumentation nicht auch für
den Kulturstaatsminister des Bundes hilfreich
sein?
Was den Bundeshaushalt angeht, so haben
wir in der Koalitionsvereinbarung festge-
stellt, dass der Etat »BKM« als Teil des
»Kanzlerhaushaltes« einerseits der kleinste
des Bundes, andererseits auch »besonders
sensibel« ist. Ich werde mich deshalb dafür
einsetzten, dass er von möglichen Rasenmä-
hern nicht erfasst werden kann. Die wichtige
Feststellung im Koalitionsvertrag, dass es
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sich bei der Kultur nicht um Subventionen
handelt, sondern um Investitionen, kann da
entscheidend helfen. Das hat auch die Kanz-
lerin in ihrer Regierungserklärung gesagt.
Der Verweis auf die Sensibilität bedeutet,
dass hier auch kleinste Veränderungen größ-
te Folgen haben könnten. Dies deutlich zu
machen, sehe ich als große Herausforde-
rung. Unser Ziel muss sein, mehr für die
Kultur und ihre Förderung zu erreichen. Kul-
turpolitik dient nicht der Politik, sondern der
Kultur.
Was werden Sie sich in den ersten Monaten
vornehmen?
Ich möchte die Grundlinien der Kulturpoli-
tik ohne Brüche weiterführen. Wichtig ist,
dass jetzt die Entscheidungen getroffen wer-
den, die aufgrund der langen Unterbrechung
des Regierungshandelns anstehen. Vordring-
lich ist eine zukunftsweisende Reaktion auf
den Wegfall der Medienfonds. Im Übrigen
sehe ich die Passagen in der Koalitionsver-
einbarung zur Kultur auch als ein Arbeits-
programm an – sowohl für die Regierung als
auch für das Parlament.
Vielen Dank für das Gespräch!




